
Gutes Leben für Kinder - aber sicher!

Fachtagung zur Kindergrundsicherung, 30.03.2017 Mannheim veranstaltet vom Netzwerk 
Alleinerziehenden-Arbeit Baden-Württemberg


Zusammenfassung von Gerd Müller
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2. Konzepte der Kindergrundsicherung

Vortrag Heddendorp, Henning: Konzepte der Kindergrundsicherung

www.FFP.de Familienforschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik, Münster


Der Vortrag war eine systematische Darstellung der Kindergrundsicherung basierend auf 
der Expertise: Gerlach, Irene / Heddendorp, Henning: Expertise zum Thema 
"Kindergrundsicherung". Münster 2016-01 (abgerufen 2017-03-31)


2.1. Familienpolitik

Die Ziele sind im Grundgesetz Artikel 6 formuliert:


(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 

zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche 
Gemeinschaft.


(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines 
Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten 
versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.


(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen 

für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu 
schaffen wie den ehelichen Kindern.


Davon sind die familienpolitischen Ziele abgeleitet:


Im Sozialgesetzbuch ist formuliert: „Wer Kindern Unterhalt zu leisten hat oder leistet, hat 
ein Recht der Minderung der dadurch entstehenden wirtschaftlichen Belastungen.“ 
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1. Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität und sozialen Teilhabe
-Vermeidung von Armut und prekärem Wohlstand
-Verbesserung der Wohlstandsposition von Familien
-wirtschaftliche Selbständigkeit beider Partner
-soziale Teilhabe

2. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
-Verbesserung der Müttererwerbstätigkeit
-Involvierung der Väter in die Familienarbeit

3. Frühe Förderung von Kindern

4. Erfüllung von Kinderwünschen

Querschnittsziel: Nachteilsausgleich zwischen den 
Familientypen

http://www.ffp.de/hheddendorp-de.html
http://www.FFP.de
http://www.ffp.de/tl_files/dokumente/2016/Expertise%20Kindergrundsicherung%20neu.pdf
http://www.ffp.de/tl_files/dokumente/2016/Expertise%20Kindergrundsicherung%20neu.pdf
http://www.ffp.de/tl_files/dokumente/2016/Expertise%20Kindergrundsicherung%20neu.pdf
http://www.apple.com/de/
http://www.gatm.de/ccc


Die Instrumente der Familienpolitik setzen auf den Ebenen Geld, Recht und Infrastruktur 
an. 


Systematisierung der familienbezogenen Leistungen:


2.2. Bewertungskriterien

Bei einer Bewertung der Modelle sind viele Dinge zu berücksichtigen (Warum? Wie? Was 
ist zu beachten?):
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nach Anrechnungs- und Verrechnungsmöglichkeiten sowie weiteren Auswirkungen für die 
Betroffenen müssen geklärt und transparent kommuniziert werden. Die nachfolgende Abbil-
dung zeigt beispielhaft einige Aspekte, welche im Zusammenhang mit der Konzeption einer 
Kindergrundsicherung relevant sind und ordnet diese nach den genannten Dimensionen ein, 
wobei sich die Zuordnungen durchaus überschneiden. 

Abbildung 11: Dimensionen der Reformanalyse 

Normatives Kriterium Verfahrensmäßiges  
Kriterium 

Verhaltenssteuerndes  
Kriterium 

- Zielsetzung 
- Ganzheitlichkeit und  
  Nachhaltigkeit 
- Elternpflicht Art. 6 GG 
- Herstellung von Chancen- 
  gerechtigkeit 
- Vermeidung von Kinderarmut 
- Refinanzierung 

- Verwaltungsaufwand 
- Kompatibilität mit  
  bestehenden Leistungen 
- beteiligte Entscheidungsträger 
- Sonder- und Mehrbedarfs- 
  regelungen 
- Kosten 
- sozial- und steuerrechtliche 
  Auswirkungen 
- Verfassungskonformität 
 

- Transparenz 
- Zugänglichkeit 
- Höhe, Dauer, Struktur 
- Besteuerung, Auszahlung 
- Bedarfsorientierung 
- Auswirkungen für die 
  Betroffenen 

Quelle: eigene Darstellung. 

4.2 Indikatoren für politische Reformvorhaben 

Aufbauend auf die beschriebenen qualitativen Dimensionen der Reformanalyse sollen nun 
inhaltliche Indikatoren zur Bewertung von Reformvorhaben und insbesondere unterschiedli-
cher Kindergrundsicherungskonzepte formuliert werden. Diese inhaltlichen Bewertungskrite-
rien können auf drei Stufen (Zielsetzung und Zielerreichung, konkrete Ausgestaltung, Aus-
wirkungen auf andere Leistungen und Rechtsgebiete) zusammengefasst werden, wie die 
nachfolgende Abbildung zeigt. 

   Abbildung 12: Indikatoren für politische Reformvorhaben 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Quelle: eigene Darstellung. 
 
Abbildung 12 veranschaulicht den dreistufigen Bewertungsprozess, der bereits der Entwick-
lung von politischen Reformvorhaben zugrunde liegen sollte. Während der Indikator der Ziel-

Zielsetzung und             
Zielerreichung 

Konkrete                  
Ausgestaltung 

Auswirkungen 

Warum? 

Wie? 

Was ist zu 
beachten? 

Familienbezogene
Leistungen und

Maßnahmen

Familienlasten-
ausgleich Familienförderung Grundsicherung und 

spezielle Familienhilfen

Ehebezogene 
Maßnahmen

§ steuerliche Maßnahmen 
z.B. Förderanteil des 

Kindergeldes
§ Geldleistungen: z.B. 

Elterngeld, Kinderzuschlag

§ Sozialversicherung: z.B.
Beitragszahlung während 

Elternzeit, Haushaltshilfen 
§ Realtransfers: 

z.B. Kinderbetreuung

§ Grundsicherung 

§ Alimentationsprinzip

§ Jugendhilfe als 

„Wächteramt“

§ medizinisch notwendige 

Maßnahmen

§ Ehegattensplitting

§ Witwen-/Witwergeld

§ Beitragsfreie 

Mitversicherung 

nicht erwerbstätiger 
Familienmitglieder

§ Steuerfreistellung  des 
Existenzminimums 

von Kindern

§ Kinderfreibeträge vom 

Einkommen

§ Berücksichtigung von 

Kindern in der
Sozialversicherung
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Die Übersicht über die Indikatoren:


2.3. Modell Bündnis Kindergrundsicherung  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Zielsetzung und 
Zielerreichung

Konkrete Ausgestaltung

Auswirkungen

• Formulierte Ziele des Konzeptes insgesamt
• Überprüfung der Zielerreichung
• Konkrete familien- und sozialpolitische Zielsetzung

• Dauer, Höhe, Struktur, Besteuerung etc.
• Einbindung der Betroffenen
• Kosten und Refinanzierung

• Auswirkungen auf andere Leistungen
• Rechtliche Kriterien
• Betroffene Institutionen und Entscheidungsträger/innen

https://de.wikipedia.org/wiki/Kindergrundsicherung#Modell_des_.E2.80.9EB.C3.BCndnis_Kindergrundsicherung.E2.80.9C
http://www.gatm.de/ccc


2.4. Modell Bündnis90/ Grüne


2.5. Modell Diakonie
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2.6. Modell Die LinkeModell Familienbund der Katholiken


2.7. Modell Verband Alleinerziehender Mütter und Väter (VAMF)


2.8. Zusammenfassung

Von den vorgestellten Modellen hebt sich das Model des VAMF ab. Es sieht das Kind als 
Bezugsberechtigten, die Dauer ist bis zum 27 Lebensjahr (Ende der Ausbildung).
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Die Höhe des Kindergrundsicherung ergibt sich in der Regel aus dem Existenzminimum 
(z.Z. 393 €) und dem Betrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildung (BEA) (zZ 220 €).


Gemeinsamkeiten der Modelle

• Bekämpfung der Kinderarmut

• Transparenz familienpolitischer Leistungen

• Bürokratieabbau und niedrigschwellige Beantragung

• Chancengerechtigkeit

• Überprüfung der Ziele wurde nicht thematisiert

• Andere familienpolitische Zielsetzungen wurden generell kaum berücksichtigt.

• Überwiegend einkommensabhängige Besteuerung

• Sonder- und Mehrbedarfe bleiben größtenteils bestehen

• Anspruchsberechtigt sind die Eltern (auß beim VAMV)

• Abschaffung/ Verrechnung bisheriger familienpolitischer Leistungen


Unterschiede

• Infrastrukturausbau wird nur teilweise als Forderung genannt

• Kurz-, mittel- und langfristige Ziele wurden teilweise formuliert

• Administrative Umsetzung wurde kaum thematisiert

• Bis zum 18 Lebensjahr, VAMF bis zum 27sten Lebensjahr

• Unterschiedliche Berücksichtigungen der Ausbildungszeiten

• Finanzierung vielfach unklar und nicht beziffert.

• Kosten der Umstellung werden nicht thematisiert

• Auswirkungen auf andere Leistungen, rechtliche Kriterien und Institutionen wurden 

kaum thematisiert.


Nachteile

• Kaum Ursachenbekämpfung von materieller Famlienarmut

• Unklarheiten bei den Kosten und der Finanzierbarkeit

• Nur wirtschaftliche Zielsetzung (Armutsvermeidung), andere Ziel kam berücksichtigt

• Auswirkungen auf das elterliche Arbeitsangebot

• Kaum rechtswissenschaftliche und volkswirtschaftliche Gutachten vorhanden

• Soner- und Mehrbedarfe bleiben bestehen (Bürokratieabbau eingeschränkt)

• Administrativer Aufwand, Umsetzungaufwand und Zuständigkeiten unklar


3. Kindergrundsicherung aus der Perspektive von 
Alleinerziehenden


Vortrag von Annette Seier, Katholische Arbeitnehmer Bewegung


Die Armut von Alleinerziehenden (2.3M Kinder) hat von 2005 zu 2015 um 11% 
zugenommen obwohl

• 78% einen mittleren oder höheren Bildungsabschluss haben

• 60% erwerbstätig sind.

Für Paare mit 2 Kindern ist dagegen das Armutsrisiko dagegen um 11.7% gesunken.

Erwerbstätigkeit führt nicht notwendigerweise zum Verlassen der Armut. 
Geringverdienende Jobs führen zu einer Verstetigung der Armut. Die Teilhabe hängt am 
Nettoeinkommen.
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Wichtig: Anspruch des Kindes, individuell garantiert. Für alle Kinder, keine 
Bedürtigkeitsprüfung. Ohne Zwang zur Arbeit, ohne Gegenleistung. Hoch genug um 
existenz- und teilhabesichernd zu sein.


4. Anhang

1. Folien Vortrag Heddendorp

2. Expertise Gelen / Heddendorp

3. Folien Vortrag Seier
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